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Notariat: Ernennung von Heidi Betschart-Blättler, von Zürich, Hergiswil und Muotathal zur 

Stadtschreiberin-Stellvertreterin auf dem Gebiet der öffentlichen Beurkundung; Ermächtigung 

der Aufsichtsbehörde zur öffentlichen Beurkundung im Sinne von §§ 4 und 5 BeurkG 

 
   

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Vertrag vom 20. Juni 2025 stellte die Stadt Zug lic. iur. Heidi Betschart-Blättler, geboren am 

18. September 1973, wohnhaft in Edlibach (Gemeinde Menzingen), als Urkundsperson/Notarin im 

städtischen Notariat an. An seiner heutigen Sitzung vom 19. August 2025 hat der Stadtrat Heidi 

Betschart-Blättler zur Stadtschreiber-Stellvertreterin auf dem Gebiet der öffentlichen Beurkundung 

ernannt. Der Beschäftigungsumfang beträgt 80 %. Der Stellenantritt wird am 1. September 2025 

erfolgen. 

 

Heidi Betschart-Blättler absolvierte in den Jahren 1993 bis 1998 an der Universität Zürich das Studium 

der Rechte, das sie mit dem Lizentiat erfolgreich abschloss. Im Jahr 2001 erwarb sie das Anwalts- und 

Notariatspatent des Kantons Zug. Ab 2001 war sie selbständige Rechtsanwältin. Im Anschluss war sie 

während sieben Jahren als Rechtsanwältin und Notarin in einer Anwaltskanzlei tätig. Ab 2018 war 

Heidi Betschart-Blättler wiederum als selbständige Rechtsanwältin, Notarin und Mediatorin tätig. Von 

2019 bis 2024 war sie zusätzlich als Gemeindenotarin und Leiterin Erbschaftsamt bei der Gemeinde 

Menzingen tätig. Von 2024 bis 2025 arbeitete sie als Rechtsanwältin bei einem 

Treuhandunternehmen. 

 

Heidi Betschart-Blättler erfüllt somit nach unserem Dafürhalten die Voraussetzungen für die Erteilung 

der Beurkundungsbefugnis im Sinne der §§ 4 und 5 BeurkG (im Einzelnen verweisen wir Sie auf die 

beigeschlossenen Bewerbungsunterlagen, Beilage 2). Wir ersuchen Sie deshalb, uns mit Wirkung ab 

1. September 2024 die Ermächtigung zur öffentlichen Beurkundung im Sinne von § 5 Abs. 1 BeurkG 

für Heidi Betschart-Blättler zu erteilen. Darüber hinaus bitten wir Sie, für die entsprechende 

Bekanntmachung im Amtsblatt des Kantons Zug besorgt zu sein. 
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Freundliche Grüsse 

   

André Wicki 

Stadtpräsident 

 Beat Werder 

Stadtschreiber 
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